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B R E M I S C H E   B Ü R G E R S C H A F T

Landtag
15. Wahlperiode

Drucksache 15 /1325
10. 12. 02

Antrag der Fraktionen der SPD und der CDU

Vergabegesetz für das Land Bremen

Die Bürgerschaft (Landtag) möge beschließen:

Vergabegesetz für das Land Bremen

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft (Landtag) beschlos-
sene Gesetz:

§ 1

Ziel

Das Gesetz wirkt Wettbewerbsverzerrungen entgegen, die auf dem Gebiet des
Bauwesens und des öffentlichen Personennahverkehrs durch den Einsatz von
Niedriglohnkräften entstehen und mildert Belastungen für die sozialen Siche-
rungssysteme. Es bestimmt zu diesem Zweck, dass öffentliche Auftraggeber Auf-
träge über Baumaßnahmen und im öffentlichen Personennahverkehr nur an Un-
ternehmen vergeben dürfen, die das in Tarifverträgen vereinbarte Arbeitsentgelt
am Ort der Leistungserbringung zahlen.

§ 2

Anwendungsbereich

Dieses Gesetz enthält Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge im Sinne
des § 99 des Gesetzes gegen die Wettbewerbsbeschränkungen vom 26. August
1998 (BGBl. I S. 2521), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Juli
2002 (BGBl. I S. 2850), unabhängig von den Schwellenwerten nach § 100 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, sofern die Aufträge mindestens ei-
nen Wert von 10 000 Euro haben.

§ 3

Allgemeine Bindung der öffentlichen Hand

(1) Die Behörden des Landes, der Stadtgemeinden und die sonstigen der Aufsicht
des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts haben bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zusätzlich die Bestim-
mungen dieses Gesetzes zu beachten. Bei Aufträgen unterhalb der Schwellen-
werte nach § 100 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sind § 97
Abs. 1 bis 5 und die §§ 98 bis 101 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen sowie die §§ 4, 6 und 16 der Vergabeverordnung vom 9. Januar 2001 (BGBl. I
S. 110), geändert durch Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I
S. 876), entsprechend anzuwenden, jedoch mit der Maßgabe, dass von der
Verdingungsordnung für Leistungen und von der Verdingungsordnung für
Bauleistungen jeweils nur der erste Abschnitt Anwendung findet.

(2) Für juristische Personen, an denen Stellen nach Absatz 1 beteiligt sind und die
die Voraussetzungen des § 98 Nrn. 2, 4 oder 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen erfüllen, gilt Absatz 1 entsprechend.
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§ 4

Tariftreueerklärung

(1) Aufträge für Bauleistungen dürfen nur an solche Unternehmen vergeben wer-
den, die sich bei der Angebotsabgabe schriftlich verpflichten, ihren Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung dieser Leistungen mindestens das
am Ort der Ausführung tarifvertraglich vorgesehene Entgelt zum tarifvertraglich
vorgesehenen Zeitpunkt zu bezahlen. Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art,
durch die eine bauliche Anlage hergestellt, instandgehalten, geändert oder besei-
tigt wird. Satz 1 gilt auch für die Vergabe von Verkehrsleistungen im öffentlichen
Personennahverkehr.

(2) Gelten am Ort der Leistung mehrere Tarifverträge für dieselbe Leistung, so hat
der öffentliche Auftraggeber einen repräsentativen Tarifvertrag zugrunde zu le-
gen, der mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbart wurde. Haustarifverträge
sind hiervon ausgenommen. Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
zu bestimmen, in welchem Verfahren festgestellt wird, welche Tarifverträge als
repräsentativ im Sinne von Satz 1 und 2 anzusehen sind. Die Rechtsverordnung
kann auch die Vorbereitung der Entscheidung durch einen Beirat vorsehen; sie
regelt in diesem Fall auch die Zusammensetzung des Beirats.

(3) Gelten für eine Leistung mehrere Tarifverträge (gemischte Leistungen) ist der
Tarifvertrag maßgeblich, in dem der überwiegende Teil der Leistung liegt.

§ 5

Nachunternehmereinsatz

(1) Der Auftragnehmer darf Leistungen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist nur
auf Nachunternehmer übertragen, wenn der Auftraggeber im Einzelfall schriftlich
zugestimmt hat. Die Bieter sind verpflichtet, schon bei Abgabe ihres Angebotes
anzugeben, welche Leistungen an Nachunternehmer weiter vergeben werden
sollen. Soweit Leistungen auf Nachunternehmer übertragen werden, hat sich der
Auftragnehmer auch zu verpflichten, den Nachunternehmern die für Auftrag-
nehmer geltenden Pflichten der §§ 4, 5 und 8 Abs. 2 aufzuerlegen und die Beach-
tung dieser Pflichten durch die Nachunternehmer zu überwachen.

(2) Die nachträgliche Einschaltung oder der Wechsel eines Nachunternehmers
bedarf der Zustimmung des Auftraggebers; § 7 Abs. 2 gilt entsprechend. Die Zu-
stimmung darf nur wegen mangelnder Fachkunde, Zuverlässigkeit oder Lei-
stungsfähigkeit des Nachunternehmers, sowie wegen Nichterfüllung der Nach-
weispflicht nach § 7 Abs. 2 versagt werden.

§ 6

Wertung unangemessen niedriger Angebote

(1) Erscheint ein Angebot, auf das der Zuschlag erteilt werden könnte, unange-
messen niedrig, so hat der Auftraggeber dieses Angebot vertieft zu prüfen. Von
der Vermutung dass ein unangemessen niedriges Angebot vorliegt kann im Re-
gelfall immer dann ausgegangen werden, wenn die rechnerisch geprüfte An-
gebotssumme um mindestens 20 v. H. unter der Kostenschätzung des Auftrag-
gebers liegt oder das zu prüfende Angebot um mehr als 10 v. H. vom nächsthöhe-
ren abweicht.

(2) Im Rahmen der Angebotsprüfung nach Absatz 1 ist der Bieter zu verpflichten,
seine ordnungsgemäße Kalkulation zu belegen. Kommt ein Bieter dieser Ver-
pflichtung nicht nach, so kann sein Angebot vom weiteren Vergabeverfahren aus-
geschlossen werden.

§ 7

Nachweise

(1) Ein Angebot für eine Leistung ist von der Wertung auszuschließen, wenn der
Bieter trotz Aufforderung folgende Unterlagen nicht einreicht:
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1. aktuelle Nachweise der zuständigen in- oder ausländischen Finanzbehörde,
des zuständigen in- oder ausländischen Sozialversicherungsträgers und der
zuständigen in- oder ausländischen Sozialkasse des Baugewerbes oder einer
vergleichbaren Einrichtung über die vollständige Entrichtung von Steuern
und Beiträgen.

2. einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister, der nicht älter als sechs Mo-
nate sein darf, sowie

3. eine Tariftreueerklärung nach § 4.

Die Angaben zu Satz 1 Nr. 1 oder 2 können durch eine Bescheinigung des auslän-
dischen Staates nachgewiesen werden. Bei fremdsprachigen Bescheinigungen ist
eine Übersetzung in deutscher Sprache beizufügen.

(2) Soll die Ausführung eines Teils der Bauleistung einem Nachunternehmer über-
tragen werden, so ist der Bieter zu verpflichten, nach Aufforderung und vor der
Auftragserteilung durch den Auftraggeber auch die auf den Nachunternehmer
lautenden Nachweise nach Absatz 1 vorzulegen. Absatz 1 Satz 1 gilt entspre-
chend.

§ 8

Kontrollen

(1) Der öffentliche Auftraggeber ist berechtigt, Kontrollen durchzuführen, um die
Einhaltung der geforderten Vergabevoraussetzungen zu überprüfen und kann
sich dabei den Organen der Verfolgungsbehörden bedienen. Er darf zu diesem
Zweck Einblick in die Entgeltabrechnungen der Auftragnehmer und der Nach-
unternehmer und die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Beiträgen
nach § 7 Abs. 1 sowie in die zwischen Auftragnehmer und Nachunternehmer ab-
geschlossenen Werkverträge nehmen. Der Auftragnehmer hat seine Beschäftig-
ten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.

(2) Der Auftragnehmer und seine Nachunternehmer haben vollständige und prüf-
fähige Unterlagen auf der Baustelle und am Ort der Leistungserbringung nach
Absatz 1 über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten. Auf Verlangen des
öffentlichen Auftraggebers sind ihm diese Unterlagen vorzulegen.

§ 9

Sanktionen

(1) Um die Einhaltung der Verpflichtungen nach den §§ 4, 5 und 8 Abs. 2 zu
sichern, haben die öffentlichen Auftraggeber für jeden schuldhaften Verstoß eine
Vertragsstrafe in Höhe von 1 v. H., bei mehreren Verstößen bis zu 10 v. H. des
Auftragswertes mit dem Auftragnehmer zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist
zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach Satz 1 auch für den Fall zu verpflichten,
dass der Verstoß durch einen von ihm eingesetzten Nachunternehmer oder einen
von diesem eingesetzten Nachunternehmer begangen wird, es sei denn, dass der
Auftragnehmer den Verstoß weder kannte, noch kennen musste. Ist die verwirkte
Vertragsstrafe unverhältnismäßig hoch, so kann sie vom Auftraggeber auf Antrag
des Auftragnehmers auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden.

(2) Die öffentlichen Auftraggeber vereinbaren mit dem Auftragnehmer, dass die
Nichterfüllung der in § 4 genannten Anforderungen durch den Auftragnehmer
oder seine Nachunternehmer sowie grob fahrlässige oder mehrfache Verstöße ge-
gen die Verpflichtungen der §§ 5 und 8 Abs. 2 den öffentlichen Auftraggeber zur
fristlosen Kündigung berechtigen.

(3) Hat ein Unternehmen nachweislich mindestens grob fahrlässig oder mehrfach
gegen Verpflichtungen dieses Gesetzes verstoßen, so können es die öffentlichen
Auftraggeber jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich von der öffentlichen Auf-
tragsvergabe für die Dauer von bis zu einem Jahr ausschließen.

(4) Der Senat richtet ein Register über Unternehmen ein, die nach Absatz 3 von
der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen worden sind. Der Senat wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu regeln:
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1. die im Register zu speichernden Daten, den Zeitpunkt ihrer Löschung und die
Einsichtnahme in das Register,

2. die Verpflichtung der öffentlichen Auftraggeber, Entscheidungen nach Ab-
satz 3 an das Register zu melden, und

3. die Verpflichtung der öffentlichen Auftraggeber, zur Prüfung der Zuverlässig-
keit von Unternehmen Auskünfte aus dem Register einzuholen.

§ 10

In-Kraft-Treten

(1) § 4 Abs. 2, Sätze 3 und 4, § 6 Abs. 2 und § 9 Abs. 4 Satz 2 treten am Tag nach der
Verkündung dieses Gesetzes in Kraft. § 4 Abs. 2 Satz 2 tritt am 1. Januar 2005 in
Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. März 2003 in Kraft.

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf öffentliche Aufträge, deren Verga-
be vor seinem In-Kraft-Treten durch Bekanntmachung eingeleitet worden ist.

Begründung

Im Baubereich kommt es durch den massiven Einsatz von Niedriglohnkräften zu
starken Wettbewerbsverzerrungen, so dass tarifgebundene Arbeitsplätze, insbe-
sondere in mittelständischen Unternehmen in hohem Maße gefährdet werden. Im
öffentlichen Personennahverkehr ist angesichts der bevorstehenden Liberalisie-
rung auf europäischer Ebene eine ähnliche Entwicklung zu erwarten.

Mit dem Vergabegesetz soll Unternehmen, die öffentliche Aufträge ausführen, die
Zahlung des Tariflohns am Ort der Leistungserbringung vorgeschrieben werden,
um Wettbewerbsverzerrungen entgegen zu wirken. In arbeitsmarktpolitisch sen-
siblen Bereichen sollen Arbeitsplätze erhalten werden, die einen ausreichenden
sozialen Schutz und ein angemessenes Einkommensniveau gewährleisten. Auf
diese Weise sollen Belastungen für die sozialen Sicherungssysteme vermieden
werden.

Mit dem Vergabegesetz sollen öffentliche Auftraggeber verpflichtet werden, Auf-
träge nur an Unternehmen zu vergeben, die sich verpflichten, ihren Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern die am Ort der Leistungsausführung einschlägigen
Lohn- und Gehaltstarife zu zahlen und dies auch von ihren Nachunternehmen zu
verlangen.

Die Wirkungen dieses Gesetzes sollen nach zwei Jahren vom Senat überprüft wer-
den. Der Senat soll die Bürgerschaft (Landtag) informieren. Nach einer Auswer-
tung soll über eine Fortführung entschieden werden.

Jägers, Helga Ziegert,
Dr. Sieling, Böhrnsen und Fraktion der SPD

Pflugradt, Focke, Eckhoff und Fraktion der CDU


